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Im Fokus | Recht praktisch

ist z. B. die Firma „ABC Autohandel 
GmbH“, irreführend, wenn das Unterneh-
men ausschließlich Autoreparaturen durch-
führt. Ebenfalls irreführend ist beispiels-
weise die Firma „AB Möbel-Fabrik UG 
(haftungsbeschränkt)“, wenn es sich ledig-
lich um einen „Ein-Mann-Betrieb“ handelt, 
der hinsichtlich der Größe und Struktur 
weit entfernt ist von einer Fabrik. Gebiets- 
und Stadtangaben in der Firmierung sind 
nur dann zulässig, wenn das Unternehmen 
tatsächlich einen Bezug zu dem Gebiet oder 
Ort aufweist. Nicht vergessen werden darf, 
dass jede Firma den für sie entsprechenden 
Zusatz für ihre Rechtsform führen muss. 

„Selbst wenn alle bisher genannten Fir-
mengrundsätze beachtet wurden, kann es 
vorkommen, dass das Registergericht die 
Eintragung der gewünschten Firma ab-
lehnt, weil bereits an demselben Ort ein 
anderes Unternehmen unter gleich oder 
ähnlich lautender Firma im Handelsregister 
eingetragen ist“, berichtet Thomas Reyl. 

Besteht dagegen in einem anderen Ort 
bereits eine gleichlautende oder ähnliche 
Firma, so ist dies für die Eintragung in das 
Handelsregister grundsätzlich ohne Belang. 
Zu bedenken ist hier allerdings, dass ein an 
einem anderen Ort ansässiges Unternehmen 
möglicherweise wettbewerbsrechtliche 
Ansprüche geltend machen und ge-

Was bei Firmennamen 
zu beachten ist

von Karen Barbrock, IHK

Für ein Unternehmen ist der eigene Name mehr als Schall und 

Rauch – denn unter seinem Firmennamen tritt der Kaufmann in der 

Öffentlichkeit auf und schließt Verträge ab. Wir möchten Ihnen 

Hilfestellung für die Suche nach dem „richtigen Firmennamen“ 

geben und Sie auf Stolperfallen aufmerksam machen.

Der Begriff der Firma wird fast täglich in 
den verschiedensten Situationen gebraucht, 
häufi g als Synonym für einen Betrieb. 
Tatsächlich ist die „Firma“ aber der Name, 
unter dem ein Kaufmann im Geschäftsver-
kehr auftritt und von außen wahrgenom-
men wird. Es lohnt sich also, in der Grün-
dungszeit intensiv über einen griffi gen 
Namen nachzudenken. „Bei der Namens-
wahl ist aber nicht alles erlaubt, was 
gefällt. Es müssen die Regeln des Firmen-
rechts beachtet werden“, betont Thomas 
Reyl, lHK-Geschäftsbereichsleiter Recht 
und Fair Play.
Berechtigt, eine Firma zu führen, sind nur 
im Handelsregister eingetragene Kaufl eute 
wie beispielsweise die GmbH, die UG, die 
KG oder auch der eingetragene Kaufmann. 
Kleingewerbetreibende, die lediglich eine 
Gewebeanmeldung vorgenommen haben, 
dürfen keine Firma führen. Sie können sich 
aber auf ihren Wunsch in das Handels-
register eintragen lassen und so das Recht 
zur Firmenführung erlangen.

HGB gibt den Rahmen vor

Das Handelsgesetzbuch (HGB) gibt in § 18 
vor, welchen Anforderungen eine „Firma“ 
genügen muss: Danach muss die Firma zur 
Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet 
sein, Unterscheidungskraft besitzen, den 
entsprechenden Rechtsformzusatz 

enthalten und darf nicht über wesentliche 
geschäftliche Verhältnisse täuschen. Unter 
Berücksichtigung dieser Vorgaben kann die 
Firma z. B. als Personenfi rma wie „Hans 
Müller OHG“, als Sachfi rma wie „XY Möbel 
GmbH“, als reine Phantasiefi rma wie 
„Phönix GmbH“ oder aus einer Kombina-
tion dieser Bestandteile gebildet werden.

Typischerweise sind Firmen, die aus Perso-
nennamen oder Phantasiebezeichnungen 
gebildet sind, immer kennzeichnungs- und 
unterscheidungskräftig. „Die Eintragung 
reiner Sachfi rmen wie z. B. „Möbelhandel 
GmbH“ oder „Textil e. K.“ ist dagegen 
unzulässig“, erklärt Reyl. „Diesen Firmen, 
die nur aus rein beschreibenden Branchen- 
oder Sachbegriffen gebildet sind, fehlt es 
an der erforderlichen Unterscheidungskraft. 
Ihnen muss daher ein individualisierender 
Zusatz beigefügt werden“, betont Reyl. 
Hierzu eignen sich Personennamen der 
Inhaber bzw. der Gesellschafter oder der 
Geschäftsführer. Wenn man nicht gleich 
seinen Personennamen in der Firmierung 
haben möchte, bietet es sich an, der 
„Sachfi rma“ zwei oder drei Buchstaben 
voranzustellen, wie etwa „XY Möbelhandel 
GmbH“. 

Daneben ist zu beachten, dass die Firma 
keine Angaben enthalten darf, die offen-
sichtlich zur Täuschung geeignet sind. So 

Phantasiename oder Personenname: Recht-

lich gibt es enge Vorgaben, wie ein Unter-

nehmen sich nennen darf.
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gebenenfalls erfolgreich auf Unterlassung 
der Firmenführung klagen kann, wenn 
beide Unternehmen in derselben oder einer 
ähnlichen Branche tätig sind. 

Im Vorfeld bei IHK anfragen  

Grundsätzlich ist es ratsam, vor der nota-
riellen Firmenanmeldung bei der IHK 
anzufragen, ob die diese die gewählte 
Firmenbezeichnung fi rmen rechtlich für 
zulässig hält. Hierdurch lassen sich ärger-
liche Verzögerungen beim Eintragungsver-
fahren und unnötige Kosten vermeiden. 
Die IHK überprüft die fi rmenrechtlichen 
Grundsätze wie Firmenwahrheit, Firmen-
klarheit sowie die deutliche Unterscheid-
barkeit von anderen in dem Ort ansässigen 
Firmen. 

Nicht überprüft wird, ob von dritter Seite 
gegen die Firmenbezeichnung wettbe-
werbs- oder markenrechtliche Einwendun-
gen erhoben werden können. Um diesem 
Problem vorzubeugen, sollten Datenbank-
recherchen, unter anderem eine Marken-
recherche beim Deutschen Patent- und 
Markenamt, gegebenenfalls mit einem auf 
Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt 
durchgeführt werden. Sinnvoll ist ebenfalls, 
im Domain-Register „denic“ nachzusehen, 
ob der zu dem gewünschten Firmennamen 
passende Domain-Name noch frei ist. 

Doppelklick soll vor 
Internetfallen schützen
von Philipp Cords, IHK

Mit dem von dem Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) vorgelegten Gesetzentwurf zur 
Bekämpfung von Kostenfallen im Internet 
sollen Verbraucher künftig verstärkt vor un-
seriösen Anbietern geschützt werden. Dabei 
handelt es sich um Anbieter, die Kosten durch 
eine unklare oder irreführende Gestaltung 
ihrer Internetseite bewusst verschleiern.

Vorgesehen ist eine so genannte Doppel-
klick-Lösung: Verbraucher sollen durch 
einen hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Hinweis auf der Internetseite über 
den Gesamtpreis informiert werden. Zusätz-
lich sollen die Unternehmen den Bestellvor-
gang so gestalten müssen, dass Verbraucher 
ihre Bestellung erst aufgeben können, nach-
dem sie die Kenntnisnahme der Preisangabe 
bestätigt haben („Buttonlösung“).

Zweifellos müssen Angebote, in denen 
der Preis verschleiert wird, mit Nachdruck 
bekämpft werden. Gesetzliche Regelungen 
sind aber nicht erforderlich. Verträge kom-
men auch heute schon in diesen Fällen 
nicht zustande und der Kunde muss nicht 
bezahlen. Außerdem sind solche Handlun-
gen als Betrug strafbar und können auch 
mit Mitteln des Wettbewerbsrechts be-
kämpft werden. Zudem stellt das Fernab-
satzrecht ein mindestens 14-tägiges Wider-
rufsrecht sicher. Daher schützt die von der 
Bundesregierung vorgeschlagene Button-
lösung den Verbraucher nicht zusätzlich.

Nach einer aktuellen Umfrage, die der 
Deutsche Industrie- und Handelskammer-
tag und der Gütesiegelanbieter Trusted 
Shops durchgeführt haben, würden durch 
dieses Vorhaben Umstellungskosten im 
Schnitt je Web-Auftritt von rund 500 bis 
2 000 Euro entstehen. Betroffen wären 
hiervon mehr als 200 000 Unternehmen. 

Was die Unternehmen aber noch mehr 
fürchten als die Kosten, ist die Rechts un-
sicherheit und das damit verbundene Ab-
mahnrisiko. So geben 70 % der Unterneh-
men laut der Umfrage an, dass ihnen nicht 
mit hinreichender Gewissheit klar sei, wie 
eine deutliche „Hervorhebung“ und „Bestä-
tigung“ konkret auszusehen hat, und dass 
sie daher eine Abmahnwelle fürchten.

Die Wirtschaft appelliert deshalb für einen 
schlanken Weg: Wenn schon auf gesetz liche 
Regelungen nicht ganz verzichtet werden 
soll, reicht zum Schutz der Verbraucher ein 
Einfachklick. Hiernach müsste der Unter-
nehmer den Bestellbutton lediglich mit dem 
unmissverständlichen Hinweis versehen, 
dass sich der Verbraucher zu einer Zahlung 
verpfl ichtet, z. B. mit den Worten „zah-
lungspfl ichtig bestellen“. Eine derart klare 
Vorgabe hätte die notwendige Warnfunk-
tion für den Verbraucher. Wie sich aus der 
Umfrage ergibt, wäre dieser Vorschlag für 
die Wirtschaft in der Umsetzung technisch 
einfacher und wesentlich kostengünstiger. 
Außerdem würde so das Abmahnrisiko 
entfallen, weil die Unternehmen genau 
wüssten, wie sie ihrer gesetzlichen Ver-
pfl ichtung nach kommen müssten. 

Sicherheit beim Onlinekauf: Die Wirtschaft 

fordert für Käufe den „Einfachklick“. 




